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Beitragsordnung der GEW

Beschluss des Hauptvorstandes vom 9. November 2007
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1. Vollbeiträge
1.1 Bei Beamtinnen und Beamten, die nach den Besoldungs-

gruppen A, B,C und W vergütet werden, beträgt der 
Beitrag 0,75 % der 6. Stufe. (1)

1.2 Bei Angestellten beträgt der Beitrag 0,7 % der Entgelt-
gruppe und Stufe, nach der das Mitglied vergütet wird. 
Grundlage für die Berechnung ist der jeweils geltende 
Tarifvertrag. 

1.3 Bei Angestellten, deren Entgelt nicht tarifvertraglich 
geregelt ist, beträgt der Beitrag 0,7 % des vereinbarten 
Bruttoverdienstes.

1.4. Freiberufl ich Beschäftigte zahlen 0,55 % des Honorars. 
(2) 

1.5 Familienbezogene Gehaltsbestandteile, sogenannte in-
dividuelle Leistungszulagen und Jahressonderzahlungen 
(Weihnachts- und Urlaubsgeld) bleiben für den Mit-
gliedsbeitrag unberücksichtigt.

2. Beiträge für Beschäftigte mit reduziertem Beschäfti-
gungsumfang

2.1 Der Beitrag für Mitglieder in einem Teilzeitbeschäfti-
gungsverhältnis oder mit einer durch regionale Tarifver-
träge reduzierten regelmäßigen Arbeitszeit errechnet sich 
anteilig vom Vollbeitrag entsprechend dem Umfang der 
Teilzeitbeschäftigung.

2.2 Der Beitrag für Mitglieder in einem Altersteilzeitverhält-
nis beträgt 80 % des vor Beginn der Altersteilzeit gezahl-
ten satzungsgemäßen Beitrages

3. Ruhestandsbeiträge
Bei Empfängern von Pensions- bzw. Rentenbezügen be-
trägt der Beitrag 0,66 % der Bruttoruhestandsbezüge. Die 
Beiträge werden entsprechend der Rentenangleichung 
bzw. der Erhöhung der Versorgung angepasst. (3)

4. Mindestbeitrag 
4.1. Der Mindestbeitrag gilt als die geringste Beitragszahlung 

für alle Mitglieder mit Ausnahme der Solidarbeiträge und 
Ruhestandsbeiträge. Er gilt auch für Mitglieder in Eltern-
zeit, Mitglieder, die ohne Gehalt beurlaubt oder vorüber-
gehend aus dem Arbeitsleben ausgeschieden sind. Ebenso 
gilt er für Anschlussmitglieder bzw. Doppelmitglieder.

4.2 Der Mindestbeitrag beträgt 0,6 % der untersten Stufe der 
Entgeltgruppe 1 des TVöD.
(z.Zt. bei 7,72 € West und 7,14 € Ost)

5. Solidarbeiträge 
Solidarbeiträge werden von Arbeitslosen und in Ausbil-
dung befi ndlichen Mitgliedern erhoben.

5.1 Als arbeitslos gemeldete Mitglieder zahlen ein Drittel des 
Mindestbeitrages. 

5.2. Studierende zahlen einen Festbeitrag von 2,50 Euro.
(In Baden-Württemberg zahlen Studierende im Erststudium keinen 

Beitrag)

5.3. Praktikantinnen und Praktikanten im Anerkennungsjahr, 
Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter sowie 
Referendarinnen und Referendare zahlen einen vollen 
Festbeitrag von 4 Euro.

6. Besoldungs- und Vergütungserhöhungen
6.1. Durch prozentuale Besoldungs- oder Vergütungserhöhun-

gen erhöht sich der monatliche Beitrag entsprechend.
6.2 Beiträge für Besoldungs- und Vergütungserhöhungen in 

Form von Einmalzahlungen werden 
prozentual entsprechend den Abschnitten 1.1 bis 1.3 im 
Monat der Auszahlung erhoben. 

6.3. Die Berechnung des neuen Beitrags wird von der Schatz-
meisterin bzw. dem Schatzmeister in Zusammenarbeit 
mit den Landesschatzmeisterinnen bzw. Landesschatz-
meistern vorgenommen und beim nächsten Lastschrift-
einzug berücksichtigt.

7. Sonstige Regelungen 
7.1 Für alle Mitglieder, die unter 1 – 6 nicht eingeordnet 

sind, gilt ein entsprechender Beitrag, der von den Schatz-
meisterinnen und Schatzmeistern festzulegen ist.

7.2 Die Landesverbände können verdienten Mitgliedern die 
Entrichtung des Beitrags erlassen. Die Höhe der von den 
Landesverbänden an den Hauptvorstand abzuführenden 
Beitragsanteile legt die Schatzmeisterin bzw. der Schatz-
meister in Zusammenarbeit mit den Landesschatzmeis-
terinnen bzw. Landesschatzmeistern nach dem Durch-
schnitt der zu entrichtenden Beiträge fest.

8. Regelbeitragszahlung
8.1. Regelbeitragszahlung in der GEW ist der Einzug mittels 

Lastschrift über ein Girokonto des Mitglieds. Der Einzug 
erfolgt zugunsten eines Geschäftskontos der Bundesorga-
nisation bzw. des Landesverbandes.

8.2. Die Erteilung der Einzugsermächtigung ist Voraussetzung 
für die Aufnahme in die GEW.



Unterhält das Mitglied, das seinen Wohn- oder Dienstort au-
ßerhalb der Bundesrepublik Deutschland hat, kein Konto bei 
einem deutschen Bankinstitut, kann der Beitrag auf andere 
Weise bezahlt werden.

8.3. Jedes Mitglied der GEW ist verpfl ichtet, den satzungsgemä-
ßen Beitrag zu entrichten und seine Zahlungen daraufhin 
regelmäßig zu überprüfen. Änderungen des Beschäftigungs-
verhältnisses mit Auswirkungen auf die Beitragshöhe sind 
umgehend der zuständigen Landesgeschäftsstelle mitzuteilen.

8.4. Überzahlte Beiträge werden nur für das laufende und das 
diesem vorausgehende Quartal auf Antrag des Mitgliedes 
zurückgezahlt.

9. Umstellungszeitpunkt
Bei Angestellten, die zum Zeitpunkt der Umstellung auf ein 
neues Tarifsystem bereits Mitglied der GEW waren, gilt in 
Fortschreibung der bisher gültigen Regelungen der Beitrags-
ordnung die Zuordnung zu Entgeltgruppen und –stufen ent-
sprechend der in Anlage 1 aufgeführten Bestands- und Über-
gangsregelungen.

Fußnoten:
(1) Nach Änderung der jeweils geltenden Besoldungsordnung wird 
die Beitragsbemessung der Beamtinnen und Beamten in Anleh-
nung an den Angestelltenbeitrag (jeweilige Entgeltgruppe und 
Stufe), mit den entsprechenden Bestandsregelungen, umgestellt.
(2) Der niedrigere Prozentsatz von 0,55 % berücksichtigt die höhe-
ren Aufwendungen für die Sozialversicherung.
(3) Sofern  vom Mitglied keine Meldung über die Bruttoruhe-
standsbezüge vorliegt, wird der Beitrag auf 63 % vom jeweiligen 
Vollbeitrag festgesetzt.

Beschlusstext:

I. Der Hauptvorstand beschließt die vorliegende Beitrags-
ordnung.

II. Sie ersetzt die Beitragsordnung (zuletzt geändert am 
15./16. 6. 2007) und die Ordnung zur Regelbeitragszah-
lung (Ziff er 5 in der Satzungsbroschüre), beschlossen vom 
Hauptvorstand am 2. November 1974.

III. Soweit nicht anderes angegeben ist, tritt diese Beitragsord-
nung ab 1. Januar 2008 in Kraft.

IV. Mitglieder im Gültigkeitsbereich des TVL zahlen bis Ok-
tober 2008 (Umstellung auf ein neues Tarifsystem) den 
Beitrag in Höhe von  1 Prozent der 4. Stufe der jeweiligen 
BAT-Entgeltgruppe. (Bisher geltende Beitragsordnung)

Anlage zur Beitragsordnung

Bestandsregelungen
1. Angestellte im Gültigkeitsbereich des TVöD für Bund und 

Gemeinden.
Für Mitglieder, deren Mitgliedschaft bereits im September 
2007 bestand, gelten abweichend von der gültigen Beitrags-
ordnung besondere Regeln, die im folgenden aufgeführt sind:

1.1. Die Beitragsbemessung für diese Mitglieder wird den neuen 

Entgeltgruppen entsprechend den Überleitungsregelungen 
des TVöD neu zugeordnet.

1.2. Mitglieder mit einem Beitrag bis einschließlich BAT 
5 b zahlen zukünftig ihren Beitrag nach Stufe 3 der neuen 
TVöD-Entgeltgruppe. Mitglieder mit einem bisherigen Bei-
trag ab BAT 4 b zahlen zukünftig ihren Beitrag nach Stufe 4 
der neuen TvöD-Entgeltgruppe. 

1.3. Stufenerhöhungen im Beitrag fi nden für diese Mitglieder 
nicht statt. Ziff er 6 der Beitragsordnung gilt entsprechend.

1.4. Für Mitglieder, die sich in eine niedrigere Stufe als in 1.2. 
aufgeführt ummelden, entfallen diese Regelungen.
Sie nehmen zukünftig an Stufenerhöhungen teil.

2. Angestellte im Gültigkeitsbereich des TVL
 Für Mitglieder, deren Mitgliedschaft bereits im Oktober 2008 

bestand, gelten abweichend von der gültigen Beitragsordnung 
besondere Regeln, die im folgenden aufgeführt sind.

2.1. Der Beitrag für diese Mitglieder wird den neuen Entgeltgrup-
pen entsprechend den Überleitungsregelungen des TVL neu 
zugeordnet.

2.2. Mitglieder mit einem Beitrag bis einschließlich BAT 5 b 
zahlen zukünftig ihren Beitrag nach Stufe 3 der neuen 
TVL-Entgeltgruppe. Mitglieder mit einem bisherigen 
Beitrag ab BAT 4 b zahlen zukünftig ihren Beitrag nach 
Stufe 4 der neuen TVL-Entgeltgruppe.

2.3. Stufenerhöhungen im Beitrag fi nden für diese Mitglieder 
nicht statt. Ziff er 6 der Beitragsordnung gilt entsprechend.

2.4. Für Mitglieder, die sich in eine niedrigere Stufe als in 2.2. 
aufgeführt ummelden, entfallen diese Regelungen.
Sie nehmen zukünftig an Stufenerhöhungen teil.

3. Angestellte des öff entlichen Dienstes im Bundesland Ber-
lin

3.1. Nach Umstellung auf ein neues Tarifsystem wird die Beitrags-
bemessung dieser Mitglieder in Anlehnung an Ziff er 1.2. der 
Beitragsordnung umgestellt.

3.2. Bis zur Umstellung auf ein neues Tarifsystem zahlen Mit-
glieder einen Beitrag in Höhe von 1 Prozent der 4. Stufe der 
jeweiligen Entgeltgruppe.*)

4. Angestellte im Dienst des Bundeslandes Hessen
4.1. Nach Umstellung auf ein neues Tarifsystem wird die Beitrags-

bemessung dieser Mitglieder in Anlehnung an Ziff er 1.2. der 
Beitragsordnung umgestellt.

4.2. Bis zur Umstellung auf ein neues Tarifsystem zahlen Mit-
glieder einen Beitrag in Höhe von 1 Prozent der 4. Stufe der 
jeweiligen Entgeltgruppe.*)

5. Angestellte bei Arbeitgebern, die weiterhin BAT oder BAT 
angelehnte Tarife anwenden.

5.1. Nach Umstellung auf ein neues Tarifsystem wird die Beitrags-
bemessung dieser Mitglieder in Anlehnung an Ziff er 1.2. der 
Beitragsordnung umgestellt.

5.2. Bis zur Umstellung auf ein neues Tarifsystem zahlen Mit-
glieder einen Beitrag in Höhe von 1 Prozent der 4. Stufe der 
jeweiligen Entgeltgruppe.*)

6. Bei der Umstellung auf ein neues Tarifgebiet der Mitglie-
der nach Ziff er 3 bis 5 fi nden die Übergangsregelungen 
der Ziff ern 1 und 2 dieser Anlage entsprechende Anwen-
dung.
*) Regelung der bisher gültigen Beitragsordnung


